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Amt'für Bürger- und Ratsservice 
Bezirksvertretung Münster - West 

Bezirksverwaltung Münster - West 

über Herrn Stadtbaurat Denstorff 

Verkehrsberuhigung Heinrich-vo,:t-Kleist-Straße in Nienberge 

Antrag lfd. Nr.: A-W/0008/2022 der CDU-Fraktion vom 24.02.2022 

11: hl/ QCJ08/JD).J 

Mit dem Antrag (A-W/0008/2022) der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-West 
vom 24.02.2022 wurde die Verwaltung beauftragt verkehrsberuhigende Maßnahmen in der 
Heinrich-von-Kleist-Straße zu prüfen und umzusetzen. 

Zur Überprüfung der gefahrenen Geschwindigkeiten · wurde eine sogenannte 
Seitenradarmessung in der Str~ße vorgenommen. Die ermittelte V(85), sprich die 
Geschwindigkeit, die von 85 % der Verkehrsteünehrnenden nicht überschritten wird, lag bei 26 
bzw. in Gegenrichtung 27 km/h. Insofern wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit an der 
Heinrich-von-Kleiststraße von dem Großteil der Verkehrsteilnehmenden eingehalten bzw. 
sogar deutlich unterschritten. 

Als Ergebnis der Messergebnisse ist festzuhalten, dass keine ergänzenden 
verkehrsberuhigenden Maßnahmen nötig sind. Aufgrund der ermittelten geringen 
Verkehrsbelastung können die vorgeschlagenen Freiburger Kegel, aufgrund des fehlenden 
Gegenverkehrs, nur ein~ sehr geringe Wirkung enttatten. 

Eine Ortsbegehung mit der Straßenverkehrsbehörde kam zusätzlich zu dem Ergebnis, dass 
keine besondere Gefährdungslage vorliegt, die ergänzende Maßnahmen notwen<:tig macht. 
Auch das Haus Nr. 21 verfügt über ausreichende Flächen zwischen dem Wohnhaus und der 
Fahrbahn die ein gutes und verkehrssicheres einsehen der Straße ermöglichen . 

. Der o.g. Antrag wird als erledigt angesehen. 


